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1 Anlass, Grundlagen, Ziele 

Das Unternehmen HACA Leitern hat im Anschluss an seine genutzten Betriebsflächen weitere 
Flächen im Eigentum, die für Betriebserweiterungen benötigt werden. 
Die Flächen liegen zwischen dem Gewerbegebiet mit seinen Betriebsgrundstücken und der 
Trasse der neuen B 8. Es ist das Ziel des Unternehmens, die in seinem Eigentum stehenden 
und derzeit landwirtschaftlich und zur Pferdehaltung genutzten Flächen für zukünftige Be-
triebserweiterungen zu sichern und Baurecht zu erhalten. 
Für die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen ist die Ergän-
zung des Bebauungsplanes erforderlich. 
Die Grundstücke sind eingebunden in das Flurneuordnungsverfahren, das im Zuge des Neu-
baus für die B 8-Umgehungsstraße notwendigerweise durchgeführt wird. 
Städtebaulich stellen die in Rede stehenden Flächen einen Lückenschluss zwischen dem be-
stehenden Gewerbegebiet und der Trasse der neuen B 8 dar. Mit der Planung würde das be-
stehende Gewerbegebiet ergänzt und dem ansässigen Unternehmen am Betriebsstandort die 
Möglichkeit zur Erweiterung gegeben. 
Das Ziel der Planung ist die Arrondierung des bestehenden Gewerbegebiets für die Eigenent-
wicklung und die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen für 
die Betriebserweiterung eines vor Ort ansässigen Unternehmens. 
 

2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet umfasst in der Flur 9 (Gemarkung „Camberg“) 27/2, 28/2 und 34/4, sowie Teile 
der Flurstücke 31/1, und 70. 
Einbezogen wird ein Teil des Straßengrundstücks 65 (Philipp-Reis-Straße) zur öffentlich-recht-
lichen Anbindung des Gebiets an das Verkehrswegenetz. 
 
Der Planbereich grenzt im Süden und im Osten an bestehende Gewerbeflächen an. Westlich 
und nördlich schließt sich freie Feldflur an. Nordwestlich des Plangebietes wird in Zukunft die 
bereits planfestgestellte Ortsumgehung der B 8 verlaufen. 
Die Flächen werden aktuell als Pferdeweide genutzt, sie sind von Gehölzstrukturen umgeben. 
 
In einem zweiten Teilgeltungsbereich wird eine Fläche externe Fläche für naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt: Gemarkung Erbach, Flur 16 „Im Reichstal“, teilweise die 
Flurstücke 184 und 1841 (Wegeparzelle). Die Ausgleichsfläche grenzt im Norden an das Ge-
werbegebiet an und liegt ca. 300 m nordöstlich des Eingriffsgebiets. 
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets 

 
Bildquelle: Geoportal Hessen 

 

3 Vorgaben, Rahmenbedingungen 

3.1 Ziele der Raumordnung 

Bebauungspläne sind an die Ziele der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Für die 
Stadt Bad Camberg sind die Ziele der Raumordnung im Regionalplan Mittelhessen aus dem 
Jahr 2010 (RPM 2010) festgelegt.  
 
Nach dem Regionalplan Mittelhessen ist die gewerbliche Entwicklung der Kommunen vorrangig 
in den Vorranggebieten Industrie und Gewerbe Bestand und Planung anzuordnen. 
Das Plangebiet ist im Regionalplan Mittelhessen als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und als 
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand ausgewiesen. 
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Abbildung 2: Regionalplan Mittelhessen 2010 (unmaßstäblich vergrößert) mit Kennzeichnung 
der Lage des Plangebiets 

 
 
Nach Ziel 5.3-3 des Regionalplans können für die Eigenentwicklung bestehender Industrie- 
und Gewerbebetriebe im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft bedarfsorientiert Flächenausweisun-
gen vorgenommen werden. 
 
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes stellt die Obere Landespla-
nungsbehörde beim Regierungspräsidium auf den Vorrang der Innenentwicklung ab:  

„Vor der Ausweisung neuer gewerblicher Bauflächen durch die Gemeinden ist der Be-
darf an gewerblichen Bauflächen vorrangig in den Vorranggebieten Industrie und Ge-
werbe Bestand durch Verdichtung der Bebauung (Nachverdichtung) und durch Um-
nutzung von bereits bebauten Flächen zu decken (…)“.  

 
 
Aus Sicht der Stadt Bad Camberg stehen Raumordnungsziele der Planung nicht entgegen. Die 
Bereitstellung ergänzender Gewerbegebietsflächen für das vor Ort ansässige Unternehmen ist 
standortgebunden, die Grundstücke im Planbereich sind Eigentum des Unternehmens und ste-
hen in unmittelbarer Verbindung mit dem Unternehmensstandort. 
Die Obere Landesplanungsbehörde selbst hat den Planbereich in der Karte zur Gemeindebe-
fragung 2018 im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans als Potenzialfläche für eine 
gewerbliche Innenentwicklung gekennzeichnet. Die örtlichen Verhältnisse in Verbindung mit 
dem Neubau der B 8 zeigen, dass es sich bei der Planung um eine raumverträgliche Nachver-
dichtung des bestehenden Gewerbegebiets handelt. Freie Grundstücke in anderen Gebieten 
können damit für Erweiterungen dort ansässiger Unternehmen oder für die Neuansiedlung von 
Betrieben vorbehalten bleiben. Ergänzend wird auf die Stellungnahme der Stadt zum Regio-
nalplanentwurf 2021 hingewiesen: 

„Ungeachtet dessen wird ein Ergänzungsbedarf kleinflächiger Arrondierungen zwischen 
dem bestehenden Gewerbegebiet (Bebauungsplan Flur 9 + 10) und der B 8-Trasse gese-

hen. Hier ist im Regionalplan Vorranggebiet für Landwirtschaft dargestellt, kleinflächig über-
lagert durch Regionaler Grünzug. Weder eignen sich die schmalen Flächen zwischen der 

neuen Bundesstraße und dem Gewerbegebiet zukünftig für landwirtschaftliche Nutzung 

(Zuschnitt, baubedingte Bodenveränderungen, Kleinflächigkeit) noch können hier die mit 
dem regionalen Grünzug verbundenen Funktionszuweisungen erfüllt werden, Dies betrifft 
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v.a. die (Erholungsfunktion, die Gliederung der Siedlungsstruktur, die Schutz- und Erho-

lungsfunktion der Wälder und die Biotopverbundfunktion. Auch der Schutz des Grundwas-

sers spielt hier keine hervorgehobene Rolle mehr, das ehemalige Wasserschutzgebiet (Zo-
nen I und II) ist außer Funktion. Dagegen eignen sich die Flächen für die Bereitstellung von 

Flächen für die betriebliche Entwicklung ansässiger Unternehmen. Konkret wird auf den zur 
Aufstellung beschlossenen Bebauungsplan „Gewerbegebiet 9+10“, 1. Ergänzung“ ver-

wiesen. Hiermit sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Weiterentwick-

lung des Unternehmens HACA Leitern geschaffen werden, in dessen Eigentum die über-
planten Flächen liegen. Auch werden die Flächen zwischen dem Gewerbegebiet und der 

B 8-Trasse nicht als Bestandteil des ermittelten zukünftigen Gewerbeflächenbedarfs gese-
hen.“ 

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Abbildung 3: Flächennutzungsplan - Ausschnitt mit Kennzeichnung der Lage des Plangebiets 

 
 
Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Stadt Bad Camberg als Fläche für Landwirt-
schaft dargestellt. Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Die Erweiterung der gewerblichen Baufläche macht eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes erforderlich, die gleichzeitig mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) durchgeführt wird. 
 

4 Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die bauplanungsrechtliche Grundlage zur Erweiterung eines 
im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmens zu schaffen. Die Art der baulichen Nutzung wird 
als Gewerbegebiet im Sinne des § 8 Baunutzungsverordnung definiert.  
 
Verstärkt ist die Tendenz zu beobachten, dass zunehmend Spielotheken, Wettbüros, Internet-
cafés und ähnliche Betriebe leerstehende Gebäude übernehmen. Gewerbegebiete erleiden da-
mit deutliche Funktionsverluste, die es vorsorglich zu vermeiden gilt. Aus diesem Grund wer-
den diese Betriebe, auch wenn durch die geplante Bebauung nicht mit deren Ansiedlung zu 
rechnen ist, ausgeschlossen. 
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Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben  
In Umsetzung des Anpassungsgebots in § 1 Absatz 4 BauGB („Die Bauleitpläne sind den Zielen 
der Raumordnung anzupassen“), wird der Ausschluss von Verkaufsflächen gemäß den landes-
planerischen Bestimmungen (Landesentwicklungsplan Hessen) und den Festlegungen des Re-
gionalplans Mittelhessen in die Festsetzungen aufgenommen. Von der raumordnerischen Ziel-
setzung nicht betroffen sind definitionsgemäß gewerblich geprägte Betriebe wie Autohäuser, 
Baustoffhandel, Möbel usw. Sie beeinträchtigen die Handelsstrukturen in den Innerortslagen 
in der Regel nicht, würden im Gegenteil dort eher stören. Unter Heranziehung des Einzelhan-
delserlasses vom 20.01.2003 (Abschnitt 3b – „Städtebauliches Integrationsgebot“) werden be-
stimmte Branchen deshalb ausdrücklich vom Ansiedlungsverbot ausgenommen. Im Vollzug der 
Planung sind Vorhaben im Einzelfall auf die Einhaltung der einschlägigen Vorgaben (Landes-
entwicklungsplan, Regionalplan, Einzelhandelserlass) zu prüfen. Von der ausschließenden 
Festsetzung ebenfalls nicht betroffen ist der Verkauf von Produkten, die vor Ort hergestellt 
werden - sei es als Großhandel oder an Endverbraucher (Selbstvermarktung). 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl 
(GRZ) und einer maximal zulässigen Gebäudehöhe (OKmax.). 
 
Für die Bemessung der zulässigen Grundflächen gelten die Regelbestimmungen der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO), hier insbesondere der §§ 19 und 23 BauNVO. Die überbaubaren 
Flächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. 
 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse, die aufgrund der wert-
gebenden Gehölzstrukturen und wegen der straßenrechtlichen Abstandsanforderungen zur 
Trasse der neuen B 8 keine optimale Flächenausnutzung erlauben mit 0,6 festgesetzt. Stell-
plätze, Garagen, untergeordnete Nebenanlagen sind in die GRZ eingeschlossen. 
 
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind die Hauptanlagen und die Anlagen nach 
§ 12 und § 14 BauNVO (Stellplätze, Garagen, untergeordnete Nebenanlagen) zulässig. Für die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind keine Beschränkungen formuliert. Untergeord-
nete Nebenanlagen und bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zu-
lässig sind, sind hier zulässig. Dabei sind die Flächenfestsetzungen für das Anpflanzen und den 
Erhalt von Bäumen und Sträuchern und die straßenrechtliche Bauverbotszone zu beachten. 
 
In dem Gebiet wird überwiegend eine Bebauung mit Hallen erwartet. Die Geschossigkeit der 
Gebäude ist hier für das städtebauliche Erscheinungsbild nachrangig. Bestimmend sind die 
tatsächlichen Gebäudehöhen. Als weitere Bestimmung zum Maß der baulichen Nutzung wird 
deshalb eine maximal zulässige Gebäudehöhe festgesetzt (maximal 12 m). Diese Höhe darf 
durch übliche Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung und durch Photovoltaikanlagen über-
schritten werden, auf Teilen der Dachflächen auch für notwendige untergeordnete Bauteile 
und Anlagen. 
 

4.3 Verkehrsflächen 

Die Zufahrt in das Gebiet ist grundsätzlich über das bestehende Gewerbegebiet und das Be-
triebsgelände der Vorhabenträger möglich und vorgesehen. Die Philipp-Reis-Straße als Er-
schließungsstraße für das Gewerbegebiet ist im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Flur 9+10“ 
bis in Höhe der heutigen Hausnummer 2  (Mitte des Flurstücks 37/13) als Verkehrsfläche fest-
gesetzt. Über die Straße ist auch das Gewerbegrundstück unter der Hausnummer 3 angebun-
den, die Straße ist innerhalb der katastermäßigen Grundstücksfläche (Flst. 65) ausgebaut. Im 
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wird die Verkehrsfläche redaktionell angepasst. 
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Damit wird auch die Möglichkeit der Zufahrt in das hier festgesetzte Gewerbegebiet baupla-
nungsrechtlich ermöglicht. 
 

4.4 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen wurden unter Einbeziehung der eingegan-
genen Anregungen und Hinweise ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag sowie ein Umweltbe-
richt erstellt.  
 
Zum Ausgleich von Eingriffen wird ein ehemals gewerblich genutzter eines Grundstücks, das 
Eigentum des Unternehmens ist, herangezogen (Teilplan 2 des Bebauungsplanes). Die Fläche 
wurde früher als Lagerfläche genutzt und war mit stählernen Schwerlastregalen bebaut. Reste 
der Regale sind noch vorhanden. Der geschotterte Untergrund ist stark verdichtet und nur 
mäßig mit grasiger und krautiger Vegetation bewachsen. Die Fläche soll zu einer Frischwiese 
mäßiger Nutzungsintensität entwickelt werden. In der Bilanzierung verbleibt ein Ausgleichde-
fizit, das über ein Ökokonto von Hessen Forst kompensiert wird. Die Maßnahme (Nutzungs-
verzicht für eine Waldfläche in der Abteilung 107A2 des Staatswaldes in der Gemarkung 
Hünfelden-Dauborn, Flur 32, Flurstück 12/2) ist bereits für die Planung angerechnet, der Kauf 
der Ökopunkte durch die Vorhabenträger ist vollzogen. 
 
Bestandteile der bodenrechtlich wirksamen Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplanes sind 
die wasserdurchlässige Befestigung von Grundstücksfreiflächen und die Begrünung von Dä-
chern. 
 

4.5 Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

Umlaufend um die als Gewebegebiet festgesetzten Grundstücke bestehen Laubholzhecken, die 
unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Untersuchungen und Empfehlungen zum Er-
halt festgesetzt werden. Zur Minimierung von Eingriffen und zum teilweisen Ausgleich ist die 
Ergänzung der Gehölzstrukturen durch Anpflanzungen vorgesehen. 
 
Ergänzende Anpflanzungen sind für PKW-Parkplätze textlich festgesetzt. 
 

4.6 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Aufgrund anderer Vorschriften zu beachtende Verpflichtungen und Rahmenbedingungen sind 
nach § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan die Bauverbotszone und die Bau-
beschränkungszone zur zukünftigen Bundesstraße B 8 aufgenommen (§ 9 FStrG) und redakti-
onell die von Versorgungsträgern im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mitgeteilten Verläufe 
von Versorgungsleitungen (Strom, Telekommunikation). 
 
Darüber werden fachlich relevante Gesichtspunkte der Planung, die jedoch bauplanungsrecht-
lich oder bauordnungsrechtlich nicht festzusetzen sind als textliche Hinweise zur weiteren Be-
achtung in der Planumsetzung aufgelistet. 
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5 Verfahren, Berücksichtigung privater und öffentlicher Be-
lange 

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Normalverfahren aufgestellt. Parallel wird gleichzeitig 
der Flächennutzungsplan geändert. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg hat in ihrer Sitzung am 10.02.2022 den Auf-
stellungsbeschluss für die Ergänzungsplanung gefasst. 
 
Mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB), der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) und der 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) wurde das förmliche Beteili-
gungsverfahren aufgenommen (Juli/August 2022). 
 
In der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Anregungen und Hinweise aus der Behördenbeteiligung geben die inhaltlichen Anforderungen 
an die fachlichen Untersuchungen im Rahmen der Umweltprüfung vor. Sie finden Berücksich-
tigung im Rahmen der Abwägung und fließen inhaltlich in den Bebauungsplan ein.  
 
Das Aufstellungsverfahren wird mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und mit 
der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB weitergeführt. Es ist kein wichtiger Grund 
erkennbar, nachdem ein längerer Auslegungszeitraum als die gesetzliche Monats- bzw. 30-
Tage-Frist gewählt werden müsste. 
 

5.1 Wasserwirtschaft, Altflächen, Erschließung 

5.1.1 Gewässerschutz 

Fließ- und Oberflächengewässer sind im Plangebiet und seinem Umfeld nicht vorhanden.  
 
Das Plangebiet liegt in der weiteren Schutzzone (Schutzzone III) des Trinkwasserschutzgebie-
tes für die Gewinnungsanlagen Tiefbrunnen „Herrnau I und II“, Schürfungen „Herrnau I und 
II“, Tiefbrunnen „Wacholderwiese“ sowie Tiefbrunnen „Dammersborn“ und Quellfassung 
„Dammersborn“ der Stadt Bad Camberg. Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung 
vom 09.02.1999 (StAnz. 19/99 S. 941) sind einzuhalten.  
 

5.1.2 Altflächen, Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz 
Das Regierungspräsidium Gießen weist in seiner Stellungnahme auf bekannte Altflächen in der 
Nachbarschaft zum Plangebiet hin. Die Standorte liegen außerhalb und topografisch unterhalb 
des Plangebiets. Ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang mit der Planung / der vorgese-
henen Bebauung besteht nicht.  
Grundsätzlich kann es auch im Umfeld der Altflächen bei Erdaushubmaßnahmen zum Anfall 
von verunreinigtem Boden aus der Vornutzung aus deren Vornutzung kommen. Darauf ist bei 
der Umsetzung von Baumaßnahmen zu achten. 
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Abbildung 4: Lage der Altflächen im Umfeld des Plangebiets 

 
Bildquelle: Geoportal Hessen 

 
Vorsorgender Bodenschutz 
Dem vorsorgenden Bodenschutz, also der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in das 
Schutzgut Boden, kommt durch die Implementierung in das Baugesetzbuch (§ 1a BauGB - 
ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) in Form einer Abwägungsdirektive ein hoher Stel-
lenwert zu.  
Abgeleitet aus der Bodenschutzklausel1 sind vorrangig zusätzliche Flächeninanspruchnahmen 
möglichst zu verringern. Instrumente dafür sind Maßnahmen der Innenentwicklung (Nachver-
dichtung und Wiedernutzbarmachung von Flächen) und die Begrenzung der Bodenversiege-
lung auf das notwendige Maß. 
 
Vorsorgender Bodenschutz umfasst im Wesentlichen2 

▪ die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenverände-
rungen, 

▪ den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Ein-
wirkungen auf die Bodenstruktur, 

▪ einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch 
eine Begrenzung der Flächeninanspruchnahme auf das notwendige Maß. 

 

 
1 § 1a Abs. 1 Satz 1 BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 

dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-

versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
2 vgl. „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ Arbeitshilfe des HMULV, Februar 2011 
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Diese Anforderungen stehen dem Flächenbedarf für die gewerbliche Nutzung gegenüber. Die 
Bestandsflächen des Unternehmens sind weitestgehend ausgeschöpft. Zur Optimierung von 
Betriebsabläufen und zur Vorhaltung von Flächen für Erweiterungen sind die Flächen im un-
mittelbaren Anschluss an das Betriebsgelände unter städtebaulichen Gesichtspunkten und un-
ter dem Aspekt des Bodenschutzes einer Neuausweisung eines Gebiets vorzuziehen. Dies ins-
besondere auch mit Blick auf den angrenzend an das Plangebiet anstehenden Neubau der 
Bundesstraße 8. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Belange des Bodenschutzes entsprechend der 
Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzguts Boden in der der Bauleitplanung nach BauGB“ un-
tersucht und bewertet. 
 
Auf der Ausführungsebene können Veränderungen der Bodenstruktur im Zuge der Baumaß-
nahmen gemindert werden. Hier wird in diesem Zusammenhang auf das Infoblatt „Boden - 
mehr als Baugrund“ des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz auf das Infoblatt „Bodenschutz für Bauausführende“ verwiesen3. Maßnahmen 
zum Bodenschutz sind im Bodengutachten benannt und in die Hinweise des Bebauungsplanes 
aufgenommen.  
 

5.1.3 Erschließung 

Verkehrlich ist das Gebiet über die Industriestraße erschlossen, hier verlaufen auch die Infra-
strukturleitungen zur Ver- und Entsorgung. 
In der Abwasserentsorgung soll das Schmutzwasser dem bestehenden Mischwasserkanal zu-
geleitet werden. Empfohlen wird, Regenwasser von Dachflächen aufzufangen und als Brauch-
wasser zu verwenden. Im Übrigen soll Regenwasser an die Außenbereichsentwässerung an-
geschlossen werden. Die Möglichkeit einer Versickerung vor Ort ist vor dem Hintergrund der 
Trinkwasserschutzverordnung zu prüfen. Die konkrete Entwässerungsplanung muss im Zuge 
der Projektplanung erfolgen. 
 

5.2 Verkehr 

Verkehrlich ist das Gebiet über die Otto-Hahn-Straße und die Philipp-Reis-Straße erschlossen. 
Eine spürbare Erhöhung des Verkehrsaufkommens ist mit der Planung nicht verbunden. Im 
Weiteren wird der Verkehr über die Beuerbacher Landstraße (L 3031) in das überörtliche Ver-
kehrssystem eingebunden. 
 
Die Ausweisung des Gewerbegebiets schließt unmittelbar an die Trasse der planfestgestellten 
und zum Bau anstehenden Bundesstraße 8 an. Die Trasse mit den Böschungsbereichen ist, 
entnommen aus den von der Straßenbauverwaltung zur Verfügung gestellten Unterlagen, im 
Bebauungsplan redaktionell dargestellt. Aus dem Straßenbauvorhaben ergeben sich Berück-
sichtigungserfordernisse für die Gebietsentwicklung. So wird für den Bau der B 8 vorüberge-
hend eine Fläche von 5 m Breite im Anschluss an die Krone der südlichen Einschnittsböschung 
benötigt, die während der Bauzeit der Straße freigehalten werden muss. Anforderungen dieser 
Art sind nicht Gegenstand der städtebaulichen Planung oder bauplanungsrechtlicher Regelun-
gen, sie sind im Zuge der Maßnahmenumsetzungen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Unmittelbar auf zukünftige Bauvorhaben wirken sich die straßenrechtliche Bauverbotszone und 
die Baubeschränkungszone aus. Sie sind als nachrichtliche Übernahmen im Bebauungsplan 
dargestellt.  
 

 
3 https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-10/bodenschutz_fuer_bauausfueh-

rende.pdf 
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5.3 Immissionsschutz 

Das Gebiet ist der Gewerbegebietsflächen um die Beuerbacher Landstraße im Westen Bad 
Cambergs. Schutzwürdige Nutzungen sind im unmittelbaren Umfeld nicht vorhanden. Die Nut-
zung ist voraussichtlich auch nicht mit einem hohen Verkehrsaufkommen verbunden. Nach 
den Stellungnahmen der beteiligten Immissionsschutzbehörden sind immissionsschutzrechtli-
che Belange nicht betroffen, es bestehen keine Bedenken gegenüber der Planung. 
 

5.4 Umweltprüfung, Naturschutz, Landschaftspflege 

Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind integraler 
Bestandteil der in die städtebauliche Planung einzustellenden öffentlichen Belange. Sie finden 
in der vorliegenden Planung Berücksichtigung durch einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag4 
und den Umweltbericht zum Bebauungsplan5.  
 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Landschafts- 
oder Naturschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.  
 
Die Planung bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Der Ausgleichsbedarf für die Pla-
nung wird auf der Grundlage durchzuführender Bestandserhebungen und -bewertungen er-
mittelt.  
Zum Ausgleich von Eingriffen wird ein ehemals gewerblich genutzter eines Grundstücks, das 
Eigentum des Unternehmens ist, herangezogen (Teilplan 2 des Bebauungsplanes). Die Fläche 
wurde früher als Lagerfläche genutzt und war mit stählernen Schwerlastregalen bebaut. Reste 
der Regale sind noch vorhanden. Der geschotterte Untergrund ist stark verdichtet und nur 
mäßig mit grasiger und krautiger Vegetation bewachsen. Die Fläche soll zu einer Frischwiese 
mäßiger Nutzungsintensität entwickelt werden. In der Bilanzierung verbleibt ein Ausgleichde-
fizit, das über ein Ökokonto von Hessen Forst kompensiert wird. Die Maßnahme (Nutzungs-
verzicht für eine Waldfläche in der Abteilung 107A2 des Staatswaldes in der Gemarkung 
Hünfelden-Dauborn, Flur 32, Flurstück 12/2) ist bereits für die Planung angerechnet, der Kauf 
der Ökopunkte durch die Vorhabenträger ist vollzogen. 
 
Nach den artenschutzrechtlichen Prüfungen (Fachbeitrag Artenschutz) sind artenschutzrecht-
liche Verstöße nicht zu erwarten. Um das Eintreten naturschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
zu vermeiden, werden vorsorglich Maßnahmen empfohlen wie Bauzeitenregelungen, Anbrin-
gen von Nisthilfen, ökologische Baubegleitung. 
Die Maßnahmen bilden die verfahrensmäßigen Wege aufgrund naturschutzrechtlicher Bestim-
mungen ab. Sie sind nicht unmittelbarer Regelungsinhalt des Bebauungsplanes, die Maßnah-
men sind darüber hinaus von Einzelfallumständen abhängig. Sie sind in den Fachbeiträgen im 
Einzelnen beschrieben und als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 

5.5 Landwirtschaft 

Die Flächen im Plangebiet haben für die landwirtschaftliche Nutzung nur eine untergeordnete 
bzw. keine Bedeutung. Die aktuelle Nutzung ist intensive Pferdeweide, umlaufend bestehen 
Gehölze. Aus landwirtschaftlicher Sicht (Stellungnahme des Regierungspräsidiums Gießen) er-
geben sich gegen die Planung keine Versagensgründe.  

 
4 Bebauungsplan „Gewerbegebiet 9+10“ - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Ingenieurbüro für Um-

weltplanung (IBU) Dr. Theresa Rühl Staufenberg, Stand: 01/2023 
5 Bebauungsplan „Gewerbegebiet 9+10“ - Umweltbericht. Ingenieurbüro für Umweltplanung (IBU) Dr. 

Theresa Rühl Staufenberg, Stand: 01/2023 
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5.6 Bergbau 

Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen Unter-
suchungsarbeiten durchgeführt und das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Nach Mit-
teilung der Bergaufsicht haben die bergbaulichen Arbeiten außerhalb des Planungsbereichs 
stattgefunden.  
 

6 Bodenordnung 

Die in dem Gewerbegebiet liegenden Grundstücke sind Eigentum des Unternehmens, das hier 
eine Betriebsauserweiterung verwirklichen möchte.  
 
Das Amt für Bodenmanagement weist darauf hin, dass sich der Geltungsbereich sich im Flur-
bereinigungsverfahren OU Bad Camberg - B 8 befindet und nach § 34 Flurbereinigungsgesetz 
beteiligungspflichtig ist.  
Auch im Rahmen der Bodenordnung ist die Beachtung der Straßenbauplanung erforderlich, 
der korrekte Grenzverlauf ist mit der Straßenbaubehörde Hessen Mobil zu klären. Die nord-
westliche Grenze folgt der Oberkante der südlichen Straßeneinschnittsböschung entlang der 
noch nicht vorhandenen Straße.  
Parallel zum Bebauungsplanverfahren haben die Vorhabenträger eine Neuvermessung der 
Grundstücke veranlasst. Auf dieser Grundlage wurde in Abstimmung mit dem Amt für Boden-
management und mit der Straßenbauverwaltung Hessen Mobil inzwischen auch die Teilung 
vollzogen und im Grundbuch eingetragen. 
 
Die Gesamtgröße des Vorhabengebiets (Plankarte 1) umfasst ca. 1,49 ha. Die Gliederung in 
die bauplanungsrechtlichen Teilflächen dieser Flächen ist in der unten stehenden Tabelle dar-
gestellt (ermittelt aus CAD Bebauungsplan). 
Festgesetzt ist eine Grundflächenzahl von 0,6. Bezogen auf das Baugrundstück (überbaubare 
Fläche im Gewerbegebiet + Fläche für Anpflanzungen) ergibt sich aus der GRZ eine überbau-
bare Fläche von ca. 8.590 qm. Die überbaubare Fläche innerhalb der Baugrenzen ist ca. 
9.590 qm groß, so dass sich für die Stellung baulicher Anlagen entsprechende Spielräume 
ergeben. 
 

Teilfläche Fläche*) Anteil 

Gewerbegebiet (Baugrundstück) 14.315 qm 83,1% 
davon überbaubare Fläche in Baugrenzen 9.590 qm  
Fläche für Anpflanzungen (als Teil des Baugrundstücks) 3.550 qm  

Verkehrsfläche 625 qm 3,6% 

Ausgleichsfläche (Plankarte 2) 2.300 qm 13,3% 

Gesamtfläche 17.240 qm 100,0% 
*)Flächenangaben in ca.-Quadratmeter   

 
 
 


